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Justiz-Ministerial-Blatt 
für Hessen
herAusgegeben vom hessischen ministerium der Justiz, 
für integrAtion und europA

66. Jahrgang Wiesbaden, den 1. Januar 2014 nr. 1

grußwort von herrn staatsminister Jörg-uwe hahn

sehr geehrte damen und herren,
liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2014 hat gerade begonnen – ein Jahr, in dem die laufende Legislaturperiode zu 
ende geht. ich möchte die gelegenheit nutzen, mit ihnen gemeinsam einen blick zurück auf 
die vergangenen fünf Jahre zu werfen.

die zurückliegende Legislaturperiode war für die gesamte hessische Justiz und das hessi-
sche ministerium der Justiz, für integration und europa eine sehr arbeitsreiche, aber auch 
sehr erfolgreiche zeit, in der wir einiges gemeinsam bewegt haben. ich möchte mich zu-
nächst vorweg von ganzem herzen bei ihnen allen bedanken – sie haben diesen erfolg 
durch ihren einsatz und ihre mitarbeit ermöglicht. es hat mich in den vergangenen Jahren 
immer wieder mit dankbarkeit und freude erfüllt, zu sehen, wie viele hochmotivierte men-
schen sich in der hessischen Justiz mit solch hoher Leistungsbereitschaft, zuverlässigkeit 
und Loyalität ihren täglichen Aufgaben widmen.

im hinblick auf die vielfältigkeit der tätigkeitsfelder innerhalb des geschäftsbereiches des 
hessischen ministeriums der Justiz, für integration und europa vermag ich an dieser stelle 
nur einige wenige schwerpunkte der Arbeit der letzten fünf Jahre zu skizzieren:

Als zentrales stichwort möchte ich die modernisierung der hessischen Justiz hervorheben. 
in ganz verschiedenen bereichen sind wir nicht nur „am ball geblieben” und haben uns den 
Anforderungen der zeit gestellt – die hessische Justiz war oft auch vorreiter und impulsgeber 
bei der entwicklung und umsetzung innovativer Ansätze und projekte. ich darf sagen, dass 
ich glücklich darüber und stolz darauf bin, wie viel wir hier gemeinsam verändern konnten. 
nennen möchte ich beispielhaft die maßgebliche beteiligung an der schaffung bundesge-
setzlicher regelungen im bereich des elektronischen rechtsverkehrs sowie zum einsatz von 
videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen verfahren.

zugleich haben wir uns den gesetzgeberischen und organisatorischen herausforderungen 
einer modernen Justiz gestellt. erwähnen möchte ich dazu die schaffung neuer moderner 
vollzugsgesetze – insbesondere des sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes –, den bau 
und die modernisierung von vollzugsanstalten, das modellprojekt zur elektronischen fußfes-
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sel und die schaffung einer gemeinsamen überwachungsstelle der Länder, ebenso wie die 
schaffung der zentralstelle zur bekämpfung der internetkriminalität bei der generalstaats-
anwaltschaft frankfurt am main oder der schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschafts- 
und umweltstrafsachen bei der staatsanwaltschaft frankfurt am main.

im besonderen blickfeld stand in den vergangenen Jahren auch das thema Jugendkrimi-
nalität. erfreulicherweise haben sich die zahlen der strafverfolgungsstatistik hier positiv 
entwickelt: im Jahr 2012 ist in hessen die zahl der verurteilungen nach Jugendstrafrecht 
gegenüber dem vorjahr erneut signifikant um 7,6 prozent gesunken, innerhalb der gruppe 
der Jugendlichen (zwischen 14 und 18 Jahren) sogar um rund 9 prozent.

zu dieser positiven entwicklung haben eine vielfalt von faktoren und der persönliche ein-
satz vieler von ihnen beigetragen. so arbeiten in den neu geschaffenen häusern des Ju-
gendrechts in Wiesbaden und frankfurt am main-höchst polizei, staatsanwaltschaft und 
Jugendhilfe/Jugendgerichtshilfe mit einem gemeinsamen ziel unter einem dach zusammen: 
Jugendkriminalität schnell und effektiv zu bekämpfen. staatliche reaktionen auf kriminelles 
verhalten junger menschen können abgestimmt werden und zeitnah erfolgen. die erfolge 
des modells werden nun in einem dritten haus des Jugendrechts im norden von frankfurt 
am main fortgesetzt, für das die vorbereitungen bereits begonnen haben.

im bereich des Jugendstrafvollzugs war und ist oberste maxime, keinen straffällig gewor-
denen Jugendlichen aufzugeben, niemanden zurücklassen. den mitarbeiterinnen und mit-
arbeitern im hessischen Jugendstrafvollzug gebührt dabei mein besonderer dank für ihre 
engagierte Arbeit, insbesondere im wichtigen bereich der bildung. so wurden zahlreiche 
maßnahmen der schulischen und beruflichen bildung geschaffen und ausgebaut – von 
einzelkursen wie deutsch, edv oder maschinenschreiben bis hin zu schul- oder berufs-
abschlüssen. Auch die engagierte begleitung der jungen straffälligen mit umfassenden 
behandlungsangeboten wie Antiaggressionstraining, familientherapie oder suchttherapeu-
tische maßnahmen zeigt Wirkung. ergänzend ist auf die eröffnung des neubaus der Jugend-
arrestanstalt in gelnhausen hinzuweisen. dadurch konnte die neuordnung des Jugendar-
rests in hessen erfolgreich abgeschlossen werden.

ich bin froh, feststellen zu können, dass nicht nur die Jugendkriminalität, sondern die Krimi-
nalität in hessen insgesamt zurückgegangen ist: die zahl der verurteilungen in strafverfah-
ren im Jahr 2012 war in hessen erneut leicht rückläufig. bei betrachtung der längerfristigen 
entwicklung ergibt sich, dass die zahl der verurteilungen von 2005 bis 2012 um insgesamt 
9,4 prozent zurückgegangen ist. Auch diese erfreuliche entwicklung verdanken wir dem 
unermüdlichen einsatz vieler einzelner – auch und nicht zuletzt in der hessischen Justiz.

mit dem vorsitz bei der Justizministerkonferenz 2012 konnten wir wichtige impulse setzen 
und diskussionen anstoßen, unter anderem in den bereichen „eJustice”, „facebook-fahn-
dung” oder beim thema bekämpfung von internetkriminalität.

Wie sie alle wissen stand und steht die hessische Justiz auch vor großen herausforderun-
gen. bereits in den Jahren 2003 und 2005 hatte der Landesrechnungshof strukturelle maß-
nahmen und einsparungen empfohlen. im frühjahr 2011 haben die hessischen bürgerinnen 
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und bürger mit großer mehrheit entschieden, dass auch die hessische Landesverfassung 
um eine „schuldenbremse” erweitert wird, sodass das Land ab dem Jahr 2020 keine neuen 
schulden mehr aufnehmen darf. Auch die Justiz musste und muss sich selbstverständlich 
dieser verantwortung für künftige generationen stellen. die notwendigen strukturreformen 
konnten erfolgreich mit dem projekt „Konsolidierung und Kompensation” in die Wege ge-
leitet werden. An dieser stelle möchte ich ihnen, den mitarbeiterinnen und mitarbeitern der 
hessischen Justiz, für ihre flexibilität und ihr großes engagement danken. ohne dieses wä-
ren die veränderungen und prozesse nicht umzusetzen gewesen. durch ihren einsatz bleibt 
die hessische Justiz auch künftig in der fläche gut aufgestellt und können die gerichte ihrem 
Auftrag der gewährung effektiven rechtsschutzes weiterhin sehr gut gerecht werden.

das Justizministerium wurde in der zurückliegenden Legislaturperiode um die Querschnitts-
ressorts integration und europa erweitert.

im themenfeld integration konnten wir in den letzten fünf Jahren wichtige impulse setzen. 
neben der einführung des bekenntnisorientierten islamischen religionsunterrichts – zu-
nächst in den ersten Klassen von 27 hessischen grundschulen – möchte ich zum beispiel 
an die veranstaltung von zwei integrationskonferenzen, die durchgeführten maßnahmen zur 
stärkung der Willkommenskultur oder den fachkongress „helle Köpfe für hessen – gesteu-
erte zuwanderung als instrument der fachkräftesicherung” erinnern, der im Juli 2012 am 
flughafen frankfurt stattfand.

im integrationsbereich sind wir außerdem mit der erfolgreichen durchführung des projekts 
„modellregionen integration” einen wichtigen schritt vorangekommen. in den sechs mo-
dellregionen wurden erfolgreich neue Konzepte erprobt. so wurden die strukturen bei den 
bestehenden institutionen und Angeboten verändert und die integrationsbedingungen ver-
bessert, Akteure besser vernetzt, nachhaltige beteiligungsstrukturen aufgebaut, mehr trans-
parenz über die bestehenden Angebote geschaffen und ein kommunales integrationsmoni-
toring aufgebaut. die maßgeblichen erkenntnisse aus den modellregionen wurden in das 
ab 2014 laufende Landesprogramm „Wir – Wegweisende integrationsansätze realisieren” 
aufgenommen.

80 prozent der politischen entscheidungen, die das tägliche Leben der menschen in hessen 
unmittelbar berühren, fallen mittlerweile in brüssel. mit seiner neuen Landesvertretung im 
mehr-regionen-haus in brüssel hat sich hessen neu und europäisch aufgestellt.

das europaministerium hat sich in den vergangenen Jahren für wichtige hessische und deut-
sche interessen eingesetzt. Als beispielhafte stichworte seien hier nur die sicherung von 
geldern aus den strukturfonds, die beibehaltung der rahmenbedingungen für ehrenamtli-
che tätigkeiten von rettungsdiensten und freiwilligen feuerwehren oder die sicherung des 
nachtflugverbots am frankfurter flughafen genannt.

frankfurt als das wirtschaftliche und finanzpolitische Kraftzentrum der eu ist zum zentrum 
der regulierung und Aufsicht über die finanzmärkte in europa geworden: mit der einrich-
tung eines europäischen Ausschusses für systemrisiken bei der europäischen zentralbank 
(ezb), der dauerhaften etablierung der europäischen versicherungsaufsichtsbehörde und 
nun der einrichtung einer einheitlichen bankenaufsicht in europa durch die ezb entwickelt 
sich frankfurt immer mehr zur „vierten hauptstadt europas”.
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Auch im Jahr 2014 kommen auf die hessische Justiz wichtige Aufgaben zu. ich bin mir sicher, 
dass sie diese – jeder an seiner stelle – erneut erfolgreich meistern werden. Abschließend 
sage ich ihnen allen noch einmal herzlichen dank für die geleistete Arbeit und wünsche 
ihnen und ihren familien einen guten start in das neue Jahr, gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.

ihr

Jörg-uwe hahn
hessischer minister der Justiz, für integration und europa
stellv. ministerpräsident
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R u N d E R L A S S E

Nr. 1 Änderung der Geschäftsanweisung für das Versorgungswesen im Justizvollzug 
des Landes Hessen (GVJ). RdErl. d. HMdJIE vom 20.11.2013 (4546 - IV/A3 - 2005/10538 

- IV/A) – JMBl. 2014, S. 5 – – Gült.-Verz. Nr. 245 –

I.

die geschäftsanweisung für das versorgungswesen im Justizvollzug des Landes hessen 
vom 26. oktober 2012 (Jmbl. 2013 s. 8) wird wie folgt geändert:

1. in § 7 Abs. 1 werden nach dem Wort „Jugendarrestanstalten” die Wörter „und die un-
tergebrachten in der sicherungsverwahrung” eingefügt.

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) dem Abs. 3 wird folgender satz angefügt:
„freigängern kann die selbstverpflegung gestattet werden.”
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b) Als Abs. 4 wird angefügt:
„(4) untergebrachten in der sicherungsverwahrung soll die selbstverpflegung ge-

stattet werden.”

3. § 14 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) die farbgebung der gefangenentransportfahrzeuge hat mit Ausnahme der Anbrin-

gung gelber reflektionsflächen der farbgebung der polizeieinsatzfahrzeuge zu entspre-
chen. das Landeswappen ist an fahrer- und beifahrertür in angemessener größe an-
zubringen. Außer an den fahrzeugen des gefangenensammeltransports ist unter oder 
neben dem Landeswappen der schriftzug „Justiz” anzubringen. bei den fahrzeugen des 
gefangenensammeltransports ist das sondersignal zusätzlich bestandteil der Ausstat-
tung. sonstige fahrzeuge werden ohne Landeswappen und ohne schriftzug betrieben.”

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

Nr. 2 Bekleidungsordnung für die Justiz. RdErl. d. HMdJIE v. 27.11.2013 (2044 - IV/A2 
- 2011/3951 - Z/A2)- JMBl. 2014, S. 6 – – Gült.-Verz. Nr. 2100 –

Aufgrund des § 89 satz 1 des hessischen beamtengesetzes in der fassung vom 11. Januar 
1989 (gvbl. i s. 26), zuletzt geändert durch gesetz vom 13. dezember 2012 (gvbl. s. 622), 
in verbindung mit § 7 Abs. 4 satz 1 des hessischen besoldungsgesetzes in der fassung 
vom 25. februar 1998 (gvbl. i s. 50), zuletzt geändert durch gesetz vom 12. dezember 2012 
(gvbl. s. 650), erlässt der minister der Justiz, für integration und europa im einvernehmen 
mit dem minister des innern und für sport die folgenden verwaltungsvorschriften:

I. Allgemeiner Teil

§ 1

Geltungsbereich

(1) diese bekleidungsordnung gilt für die beamtinnen und beamten des allgemeinen voll-
zugsdienstes, des Werkdienstes und des Krankenpflegedienstes in den Justizvollzugsan-
stalten sowie für den Justizwachtmeisterdienst des Landes hessen.
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(2) die bekleidungsordnung gilt für die beamtinnen und beamten der benannten fachrich-
tungen im vorbereitungsdienst gleichermaßen. sie ist auch auf die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vergleichbarer fachrichtungen innerhalb der hessischen Justiz anzuwenden.

§ 2

Tragepflicht

(1) im dienst ist das tragen vollständiger dienstkleidung pflicht. das tragen von namens-
schildern wird freigestellt. soweit konkrete Aufgaben oder Arbeitsschutzvorschriften das 
tragen von Arbeits- oder schutzkleidung erfordern, ersetzt diese die dienstkleidung.

(2) dienstkleidung darf auch auf dem Weg vom und zum dienst getragen werden. Außer-
halb des dienstes ist das tragen der dienstkleidung nur mit genehmigung der behördenlei-
tung gestattet.

(3) bediensteten, die vorläufig von der verpflichtung zur verrichtung des dienstes entho-
ben sind, ist das tragen von dienstkleidung untersagt. bei einer gerichtlichen Ladung als 
Angeklagte oder Angeklagter oder beschuldigte oder beschuldigter in einem straf- oder 
disziplinarverfahren ist ausschließlich angemessene zivile Kleidung zu tragen.

(4) die behördenleitung kann im einzelfall bedienstete von der verpflichtung zum tragen 
von dienstkleidung befreien. schwangeren sowie schwer behinderten bediensteten soll die 
behördenleitung das tragen ziviler Kleidung genehmigen. im übrigen bedürfen Ausnahmen 
der zustimmung der obersten dienstbehörde.

(5) vorgesetzte haben auf die einhaltung der tragepflicht, die vorschriftsmäßige beschaf-
fenheit und den einwandfreien zustand der dienstkleidung zu achten.

(6) die erworbenen dienstkleidungsstücke gehen in das eigentum der bediensteten über. 
bei beendigung des Arbeits- oder dienstverhältnisses sowie bei unbrauchbar gewordenen 
dienstkleidungsstücken sind die hoheitsabzeichen und dienstrangabzeichen zu entfernen 
und zu vernichten. eine Weitergabe dieser Abzeichen an personen, die nicht zu dem in § 1 
Abs. 1 und § 3 Abs. 1 genannten personenkreis gehört, ist untersagt.

§ 3

Freiwilliges Tragen einer dienstkleidung

(1) den nicht zum tragen einer dienstkleidung verpflichteten zum Justizvollzug des Landes 
hessen gehörenden aktiven bediensteten ist das freiwillige tragen der dienstkleidung ge-
stattet. ein bekleidungszuschuss wird in diesen fällen nicht gewährt.

(2) mit Ausnahme der regelungen zum bekleidungszuschuss gelten die übrigen bestim-
mungen entsprechend. bei verstößen gegen die bekleidungsordnung kann das freiwillige 
tragen der dienstkleidung untersagt werden.
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§ 4

Bekleidungszuschuss

(1) die zum tragen einer dienstkleidung verpflichteten bediensteten erhalten unabhängig 
vom beschäftigungsumfang einen bekleidungszuschuss nach § 7 Abs. 2 satz 1 des hessi-
schen besoldungsgesetzes. dieser beträgt nach maßgabe der Abs. 3 und 5 pro Kalenderjahr 
266 euro und wird auf einem personenbezogenen dienstkleidungskonto bargeldlos zur ver-
fügung gestellt. eine Auszahlung ist ausgeschlossen.

(2) der Anspruch auf den bekleidungszuschuss besteht vom ersten des monats an, in dem 
die verpflichtung zum tragen von dienstkleidung beginnt, und erlischt mit Ablauf des mo-
nats, in dem die verpflichtung endet. die erst- und grundausstattung wird kostenfrei zur 
verfügung gestellt.

(3) im Kalenderjahr, in dem die verpflichtung zum tragen von dienstkleidung beginnt, wird 
der bekleidungszuschuss in höhe eines zwölftel des vollen bekleidungszuschusses für je-
den monat des Kalenderjahres gewährt, in dem die verpflichtung zum tragen von dienstklei-
dung besteht. im zweiten Kalenderjahr wird der volle bekleidungszuschuss gewährt. im drit-
ten bis fünften Kalenderjahr nach beginn der verpflichtung zum tragen von dienstkleidung 
wird der bekleidungszuschuss um 50 prozent gekürzt. die Kosten für besondere Arbeitsklei-
dung (Küchenpersonal, medizinisches personal, Krankenpflegepersonal, Werkbedienstete, 
Werkaufsichtsbedienstete und hauptamtliche sportübungsleiterinnen und sportübungslei-
ter) werden mit dem bekleidungszuschuss verrechnet. in den fällen, in denen für einen zeit-
raum von mehr als drei monaten das tragen ziviler Kleidung genehmigt ist oder die dienst-
liche verwendung das tragen einer dienstkleidung nicht erfordert sowie bei elternzeit und 
beurlaubung ohne dienstbezüge von mehr als drei monaten ermäßigt sich der Anspruch für 
jeden vollen Kalendermonat dieses zeitraumes um ein zwölftel des Jahresbetrages. nach 
einer länger als drei monate andauernden dienstunfähigkeit ermäßigt sich der Anspruch 
auf den bekleidungszuschuss um ein zwölftel des Jahresbetrages für jeden weiteren vollen 
Kalendermonat der dienstunfähigkeit.

(4) ein am Jahresende verbleibendes guthaben auf dem dienstkleidungskonto wird in das 
folgejahr übernommen und verfällt mit Ablauf des 31. oktober dieses Jahres.

(5) der bekleidungszuschuss beträgt in den letzten beiden Kalenderjahren vor erreichen 
der laufbahnabhängigen gesetzlichen Altersgrenze sowie im Kalenderjahr, in dem die lauf-
bahnabhängige gesetzliche Altersgrenze erreicht wird, jährlich 70 euro. bei beendigung des 
dienst- oder Arbeitsverhältnisses verfällt ein noch vorhandenes guthaben auf dem dienst-
kleidungskonto.

(6) die beschäftigungsdienststelle hat den Wegfall des Anspruchs auf bekleidungszu-
schuss nach Abs. 3 oder 5 an das Logistikzentrum baden-Württemberg zu melden. im falle 
des Abs. 5 ist das erreichen der laufbahnabhängigen gesetzlichen Altersgrenze vier Jahre 
vor diesem zeitpunkt mitzuteilen.
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§ 5

Erwerb der dienstkleidung

(1) die erstausstattung der zum tragen von dienstkleidung verpflichteten bediensteten ver-
anlasst die jeweilige beschäftigungsdienststelle zu Lasten der für dienstkleidung im Landes-
haushaltsplan vorgesehenen haushaltsstelle. 

(2) die dienstkleidung ist beim Logistikzentrum baden-Württemberg im Wege des versand-
handels über einen eingerichteten „Webshop” nach dem dort hinterlegten dienstkleidungs-
katalog zu erwerben. die ausgewiesenen preise werden von dem personenbezogenen 
dienstkleidungskonto abgebucht. dienstkleidung kann bestellt werden, soweit bekleidungs-
zuschuss zur verfügung steht. reicht dieser nicht aus, kann die oder der bedienstete über 
den dienstkleidungskoordinator beim präsidium für technik, Logistik und verwaltung die 
zahlung des differenzbetrages beantragen. die Lieferung erfolgt nach zahlungseingang.

(3) der bekleidungszuschuss ist nur für den eigenen dienstlichen gebrauch bestimmt. ein 
Kauf von bekleidungsstücken aus der grund- und zusatzausstattung für eine andere person 
ist nicht gestattet.

§ 6

Belehrung

die trägerinnen und träger von dienstkleidung sind durch die beschäftigungsbehörde auf 
die rechte und pflichten, die sich aus diesen verwaltungsvorschriften ergeben, hinzuweisen. 
die belehrung ist aktenkundig zu machen.

II. Tragebestimmungen

§ 7 

Art und umfang der dienstkleidung

(1) zur dienstkleidung gehören die dienstkleidungsstücke der grund- und zusatzausstat-
tung. mit Ausnahme von schuhen, stiefeln, handschuhen, socken und strümpfen sowie der 
sportkleidung der hauptamtlichen sportübungsleiterinnen und sportübungsleiter dürfen die 
dienstkleidungsstücke nur über den in § 5 Abs. 2 genannten „Webshop” erworben werden. 

(2) die grund- und erstausstattung wird wie folgt festgelegt:

Grundausstattung Anzahl für Erstausstattung

schirmmütze  1 stück

hemd oder bluse (Kurzarm, blau) insgesamt 7 stück

hemd oder bluse (Langarm, blau)
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hemd oder bluse (Langarm, weiß) 1 stück

tuchjacke 1 stück

strickjacke 1 stück

Anorak 1 stück

tuchhose  mindestens 1 stück

cargohose (streifendiensthose) höchstens 3 stück 
insgesamt nicht mehr als 4 stück

eindornledergürtel 1 stück

dienstrangabzeichen 4 paar 
(als abnehmbare schulterklappen 
nur im Justizvollzug)

namensschilder 3 Klettschilder und 
 1 dornschild für tuchware

(3) die zusatzausstattung umfasst die folgenden in dem „Webshop” nach § 5 Abs. 2 ange-
botenen dienstkleidungsstücke:

•	 Schildmütze	(„Basecap”)
•	 Strickmütze	(schwarz)
•	 Hemd	(Kurzarm,	weiß)
•	 Hemd	(Langarm,	weiß)
•	 Bluse	(Kurzarm,	weiß)
•	 Bluse	(Langarm,	weiß)
•	 Unterziehrolli	(Langarm,	blau)
•	 Poloshirt	(Kurzarm,	blau)
•	 Poloshirt	(Langarm,	blau)
•	 Windstopperjacke
•	 Lederjacke
•	 Regenjacke
•	 Tuchrock
•	 Streifendiensthose	Winter
•	 Halbschuhe
•	 Einsatzstiefel
•	 Strümpfe	und	Socken
•	 Handschuhe
•	 Sportbekleidung.

(4) die repräsentative dienstkleidung besteht aus:
•	 Schirmmütze
•	 Hemd	oder	Bluse	(weiß)
•	 Binder	(Krawatte)
•	 Tuchjacke
•	 Tuchhose	oder	-rock
•	 Eindornledergürtel	bei	Tuchhose
•	 gegebenenfalls	Anorak.
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dazu sind flache bis halbhohe, geschlossene und schwarze schuhe (keine turn- oder frei-
zeitschuhe) sowie schwarze socken oder schwarze strümpfe zu tragen. zum rock sind 
hautfarbene feinstrumpfhosen zu tragen.

§ 8

Hoheits- und dienstrangabzeichen, Mützeneffekte und Knöpfe

(1) die dienstkleidung ist mit hoheitsabzeichen, mützeneffekten und einheitlichen Knöpfen 
versehen. von den beamtinnen und beamten des Justizvollzuges sind die dafür vorgesehe-
nen dienstkleidungsstücke mit den entsprechenden dienstrangabzeichen zu tragen. für die 
tarifbeschäftigten in den Justizvollzugsanstalten ist das tragen von dienstrangabzeichen 
freiwillig.

(2) das hoheitsabzeichen in schildform ist aus blauem stoff und in der mitte mit dem Lan-
deswappen versehen. über dem Landeswappen steht das Wort „Justiz”. unter dem Lan-
deswappen steht das Wort „hessen”. die schrift und der randstreifen sind goldfarben. 
das hoheitsabzeichen ist am linken Ärmel und bei strickbekleidungsstücken an der linken 
brustseite angebracht.

(3) die schirmmütze trägt unter dem oberen rand des schirms das Landeswappen und 
ist mit einem silberfarbenen mützenband versehen. beamtinnen und beamte des höheren 
dienstes können das silberfarbene mützenband auf eigene Kosten durch ein goldfarbenes 
ersetzen. die schildmütze („basecap”) trägt in gestickter form über dem schild und auf der 
rückseite den schriftzug „Justiz” und über dem vorderen schriftzug das Landeswappen.

(4) die metallknöpfe an der tuchjacke sind silberfarben. beamtinnen und beamte des hö-
heren dienstes können die silberfarbenen Knöpfe auf eigene Kosten durch goldfarbene er-
setzen.

(5) die dienstrangabzeichen bestehen aus abnehmbaren schulterklappen aus blauem stoff. 
Lasche und Klappe werden durch einen silberfarbigen beziehungsweise goldfarbigen druck-
knopf verbunden und an einem am bekleidungsstück angebrachten stofftunnel befestigt.

sie sind wie folgt bestickt:
•	 1	blauer	Stern	bei	Tarifbeschäftigten
•	 1	blauer	Balken	bei	Anwärterinnen	und	Anwärtern	des	mittleren	Dienstes
•	 2	blaue	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	6
•	 3	blaue	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	7
•	 3	blaue	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	blauen	Streifen 

in der besoldungsgruppe A 7 mit Amtszulage
•	 4	blaue	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	8
•	 5	blaue	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	9	(mittlerer	Dienst)
•	 5	blaue	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	blauen	Streifen 

in der besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage
•	 1	silberner	Balken	bei	Anwärterinnen	und	Anwärtern	des	gehobenen	Dienstes
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•	 1	silberner	Stern	in	der	Besoldungsgruppe	A	9	(gehobener	Dienst)
•	 2	silberne	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	10
•	 2	silberne	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	silbernen	Streifen 

in der in der besoldungsgruppe A 10 mit Amtszulage
•	 3	silberne	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	11
•	 4	silberne	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	12
•	 5	silberne	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	13	(gehobener	Dienst)
•	 5	silberne	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	silbernen	Streifen 

in der besoldungsgruppe A 13 mit zulage
•	 1	goldener	Stern	in	der	Besoldungsgruppe	A	13	(höherer	Dienst)
•	 2	goldene	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	14
•	 3	goldene	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	15
•	 4	goldene	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	16
•	 4	goldene	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	goldenen	Streifen 

in der besoldungsgruppe A 16 mit zulage

§ 9
Kleiderordnung

(1) die trägerinnen und träger von dienstkleidung sind für den gepflegten zustand der im 
dienst getragenen bekleidungsstücke verantwortlich. ihnen obliegen die ordnungsgemäße 
Aufbewahrung und die sachgemäße behandlung. Änderungen am Aussehen der dienstklei-
dung dürfen nicht vorgenommen werden.

(2) die Kopfbedeckung ist als bestandteil der dienstkleidung in der Öffentlichkeit grund-
sätzlich zu tragen. innerhalb dienstlicher Liegenschaften, in Kraftfahrzeugen sowie öffent-
lichen verkehrsmitteln kann die Kopfbedeckung abgenommen werden. die schildmütze 
(„basecap”) darf nicht zusammen mit der tuchjacke und der tuchhose getragen werden. der 
schirm der schildmütze ist vorne zu tragen. die strickmütze darf nur im innendienst, außer-
halb geschlossener räume und nur in bereichen ohne publikumsverkehr getragen werden.

(3) zur dienstkleidung sind geschlossene schwarze schuhe oder schwarze stiefel mit fla-
chem bis halbhohem Absatz und schwarze socken oder schwarze strümpfe zu tragen. ho-
sen sind über dem schuhwerk zu tragen. unter den diensthemden (Kurzarm) getragene 
unterhemden dürfen, sofern sie der farbe der dienstkleidung angepasst sind, im Kragen-
ausschnitt sichtbar sein, jedoch nicht über den Ärmelabschluss hinaus reichen. das polo-
shirt ist in der hose zu tragen. zur Langarmbluse beziehungsweise zum Langarmhemd soll 
der binder getragen werden. in verbindung mit der tuchjacke ist immer der binder zu tragen. 
der unterziehrolli darf nur in verbindung mit einem oberbekleidungsstück mit einem sicht-
baren hoheitsabzeichen getragen werden. hierzu zählen abschließend strickjacke, Lang-
armhemd oder Langarmbluse (ohne binder).

(4) die repräsentative dienstkleidung ist zu tragen in dienstlicher eigenschaft als zeugin 
oder zeuge vor gericht, bei beerdigungen und nach Weisung der behördenleitung.
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(5) für das tragen von orden und ehrenzeichen zur dienstkleidung gelten die allgemei-
nen bestimmungen. von privaten organisationen verliehene Auszeichnungen (zum beispiel: 
sportabzeichen) dürfen zur dienstkleidung nur dann getragen werden, wenn sie nach § 3 
des gesetzes über titel, orden und ehrenzeichen vom 26. Juli 1957 (bgbl. i s. 844), zuletzt 
geändert durch gesetz vom 19. februar 2006 (bgbl. i s. 334), vom bundespräsidenten 
als ehrenzeichen im sinne des ordensrecht anerkannt sind. das tragen anderer Abzeichen 
(insbesondere so genannte „buttons”) zur dienstkleidung ist untersagt.

(6) zur dienstkleidung darf auffälliger oder die sicherheit der bediensteten gefährdender 
schmuck, insbesondere sichtbar angebrachter piercing-schmuck, nicht getragen werden. 
motiv und Ausgestaltung von sichtbarem schmuck dürfen nicht zu einer beeinträchtigung 
des korrekten erscheinungsbildes oder allgemein zu einer Ansehensminderung der Justiz 
führen. tätowierungen und brandings dürfen grundsätzlich nicht sichtbar sein.

(7) persönliche Ausstattungsgegenstände müssen mit den grundsätzen der eigensiche-
rung und den erfordernissen der dienstlichen Aufgaben vereinbar sein.

(8) die mit der durchführung des gefangenen- und bedienstetensports beauftragten be-
diensteten dürfen zu diesem zweck sportbekleidung tragen. 

III. Schlussbestimmungen

§ 10

Übergangsregelung

(1) für die am 1. Januar 2014 bereits beschäftigten bediensteten gilt abweichend von § 4 
Abs. 3 satz 1 die sperrfrist nach § 4 Abs. 2 satz 1 der bekleidungsordnung für die Justiz des 
Landes hessen vom 27. dezember 2006 (Jmbl. 2007 s. 109), geändert durch runderlass 
vom 4. Juni 2010 (Jmbl. s. 181).

(2) für bedienstete, die vor dem 1. Januar 2015 die laufbahnabhängige gesetzliche Alters-
grenze erreichen, endet der Anspruch auf bekleidungszuschuss abweichend von § 4 Abs. 2 
und 5 satz 1 mit inkrafttreten dieser verordnung.

§ 11

Außerkrafttreten, Inkrafttreten

(1) die bekleidungsordnung für die Justiz des Landes hessen vom 27. dezember 2006 
(Jmbl. 2007 s. 109), geändert durch runderlass vom 4. Juni 2010 (Jmbl. s. 181), wird auf-
gehoben.

(2) dieser runderlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
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Nr. 3 Ausführungsvorschriften zu den §§ 69, 70, 71 und 74 der Strafvollstreckungsord-
nung (StVollStrO). RdErl. d. HMdJIE v. 3.12.2013 (4333 - III/C 2 - 2013/4740 - III/A)
– JMBl. 2014, S. 14 – – Gült-Verz. Nr. 245 –

§ 1

zu den §§ 69 bis 71 und 74 der strafvollstreckungsordnung (stvollstro) wird im einvernehm-
en mit dem ministerium des innern und für sport und dem ministerium für umwelt, energie, 
Landwirtschaft und verbraucherschutz folgendes bestimmt:

1. Jagdwaffen, Jagdmunition und Jagdgeräte im sinne des § 69 Abs. 1 satz 1 stvollstro 
und brauchbare Werkzeuge im sinne des § 69 Abs. 3 stvollstro sind der zuständigen 
oberen Jagdbehörde anzuzeigen. vorschriftswidrige Jagdwaffen und Jagdgeräte im 
sinne des § 70 Abs. 2 satz 2 stvollstro sind, soweit an ihnen ein kriminalpolizeiliches 
interesse nicht besteht, zu vernichten.

2. schusswaffen im sinne des § 70 Abs. 1 satz 1 stvollstro sind dem präsidium für technik, 
Logistik und verwaltung, Willi-brandt-Allee 20, 65197 Wiesbaden zu übersenden.

3. ordnungsmäßige fanggeräte im sinne des § 71 Abs. 1 satz 1 stvollstro sind der zustän-
digen oberen fischereibehörde anzuzeigen. fanggeräte oder einzelne teile im sinne des 
§ 71 Abs. 4 satz 1 stvollstro sind, sofern sie sich für Lehrzwecke eignen, an das regier-
ungspräsidium Kassel - staatliche fischereischule des Landes hessen - zu übersenden.

§ 2

zuständige stelle im sinne des § 74 Abs. 1 satz 1 stvollstro ist das regierungspräsidium.

§ 3

dieser runderlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
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Nr. 4 Hessische Ergänzungsbestimmungen zur Gerichtsvollzieherordnung (HEBGVO). 
RdErl. d. HMdJIE v. 11.12.2013 (2344 - II/B 1 - 2012/2496 - Z/A 2) – JMBl. 2014, S. 15 –

– Gült.-Verz.-Nr. 24 –

Hessische Ergänzungsbestimmungen zur Gerichtsvollzieherordnung 
(HEBGVO)

I.

dienstsiegel 
(zu § 4 gvo)

 
gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher führen als dienstsiegel (farbdruckstempel) 
das kleine Landessiegel mit der umschrift „gerichtsvollzieherin bei dem Amtsgericht ... 
(ort)” oder „gerichtsvollzieher bei dem Amtsgericht … (ort)” nach der verordnung über die 
Landessiegel vom 29. märz 1949 (gvbl. s. 38), zuletzt geändert durch verordnung vom 12. 
oktober 2012 (gvbl. s. 336). das dienstsiegel wird von der dienstbehörde beschafft. Ab-
genutzte farbdruckstempel sind unter Aufsicht der geschäftsleitung zu vernichten, die mit 
dieser Aufgabe auch eine beamtin oder einen beamten beauftragen kann.

II.

dienstausweis 
(zu § 5 gvo)

die vordrucke für die dienstausweise der gerichtsvollzieherinnen und der gerichtsvollzieher 
beschafft die präsidentin oder der präsident des oberlandesgerichts.

III.

Quittungsblöcke 
(zu § 6 Abs. 1 nr. 1 und § 53 Abs. 1 und 2 gvo)

endet die beschäftigung einer gerichtsvollzieherin oder eines gerichtsvollziehers bei der 
 dienstbehörde vorübergehend oder endgültig, so sind nur teilweise benutzte und unbe-
nutzte Quittungsblöcke der dienstbehörde zurückzugeben.

IV.

Nicht einziehbare Postgebühren bei freizumachenden Postsendungen 
(zu § 7 Abs. 3 gvo)

1. entstehen der gerichtsvollzieherin oder dem gerichtsvollzieher bei den im dienstregister 
des laufenden vierteljahres eingetragenen, erledigten oder noch nicht erledigten Aufträ-
gen Auslagen an postgebühren, die als Kleinbeträge nicht eingezogen werden können, 
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ist nach nr. 8 Abs. 1 der durchführungsbestimmungen zum gerichtsvollzieherkosteng-
esetz (§ 7 Abs. 3 gvo) zu verfahren.

2. freizumachende postsendungen in Angelegenheiten, die im dienstregister des laufen-
den vierteljahres nicht eingetragen sind oder für die eine eintragung in das dienstreg-
ister nicht vorgesehen ist, übergibt die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher 
unverschlossen der dienstbehörde, die diese sendung freimacht und weiterleitet. das 
gleiche gilt für die nach § 18 des hessischen datenschutzgesetzes in der fassung vom 
7. Januar 1999 (gvbl. i s. 98), geändert durch gesetz vom 20. mai 2011 (gvbl. i s. 208), 
notwendige benachrichtigung der an einem vollstreckungsverfahren beteiligten, soweit 
die benachrichtigung nicht im vollstreckungsverfahren auf andere Weise erfolgen kann 
(z. b. persönliche übergabe, versand mit anderen schriftstücken). die geschäftsleiterin 
oder der geschäftsleiter überprüft die abgelieferten postsendungen mindestens dreimal 
monatlich in unregelmäßigen zeitabständen.

V.

Reisekostenabfindung in Prozesskostenhilfesachen 
und bei Aufträgen des Gerichts 
(zu § 7 Abs. 3 satz 3 und 4 gvo)

1. Werden in prozesskostenhilfesachen und bei Aufträgen des gerichts Wegegelder nach 
§ 1 Abs. 2 der verordnung über die Abfindung bei dienstreisen in vollstreckungsange-
legenheiten im bereich der Justiz vom 9. februar 2010 (gvbl. i s. 89) nur zur hälfte aus 
der Landeskasse ersetzt, sind sie der Kostenschuldnerin oder dem Kostenschuldner in 
jedem falle in voller höhe in rechnung zu stellen.

2. macht die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher in prozesskostenhilfesachen 
von der möglichkeit der persönlichen zustellung nach § 15 Abs. 2 satz 2 nr. 2 der ge-
schäftsanweisung für gerichtsvollzieher (gvgA) gebrauch, wird aus der Landeskasse 
das sonst von der Kostenschuldnerin oder dem Kostenschuldner zu erhebende Wege-
geld ersetzt. die zu ersetzenden beträge werden nach § 56 gvo festgesetzt.

VI.

Amtsschild 
(zu § 30 Abs. 2 gvo)

 
die form und die Ausführung des Amtsschildes richten sich nach der verordnung über die 
Amtsschilder der Landesbehörden vom 26. november 1949 (gvbl. s. 171), geändert durch 
gesetz vom 17. dezember 1998 (gvbl. i s. 562). das Amtsschild enthält die bezeichnung 

„gerichtsvollzieherin” oder „gerichtsvollzieher”. die bezeichnung des dienstortes ist auf 
dem Amtsschild nicht anzugeben. mehrere gerichtsvollzieherinnen oder gerichtsvollzieher, 
die in einem gebäude ein geschäftszimmer haben, können alternativ ein gemeinsames 
Amtsschild benutzen. unter dem Amtsschild ist für jedes mitglied der bürogemeinschaft ein 



17

schild mit dem namen in schwarzer schrift auf weißem untergrund anzubringen. mehrere 
namensschilder sind einzeln untereinander anzuordnen.

VII.

Beschaffung von Pfandsiegelmarken, 
der Pfandanzeigen und der Quittungsblöcke 

(zu § 36 gvo)

1.  die Amtsgerichte stellen den bedarf an pfandsiegelmarken (gv 16) und pfandanzeigen 
(gv 142) für ihren bezirk fest und beziehen sie im rahmen des bestellverfahrens für amt-
liche vordrucke bei der Justizvollzugsanstalt darmstadt.

2.  die Quittungsblöcke beschafft die präsidentin oder der präsident des oberlandesgeri-
chts. die Amtsgerichte halten eine ausreichende Anzahl von Quittungsblöcken für den 
bedarf der bei ihnen tätigen gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher vorrätig. die 
Quittungsblöcke sind in der reihenfolge ihrer nummern in eine einfache Liste einzutra-
gen, in der die Ausgabe oder rückgabe von Quittungsblöcken zu quittieren ist. zum 
teil benutzte und unbenutzte Quittungsblöcke, die eine gerichtsvollzieherin oder ein 
gerichts vollzieher an die dienstbehörde zurückgegeben hat, können wieder ausgegeben 
werden.

VIII.

Abwicklung und Abrechnung der Vollstreckungsaufträge der Justizbehörden 
(zu § 49 Abs. 3 gvo)

1. die vollstreckungsaufträge der Justizbehörden sind in das dienstregister ii einzutragen.

2. Justizbehörden im sinne des Abs. 1 sind die gerichtskassen der Länder, die anstelle der 
gerichtskassen als vollstreckungsbehörden bestimmten stellen und die in § 2 Abs. 2 der 
Justizbeitreibungsordnung in der im bundesgesetzblatt teil iii, gliederungsnummer 365-1, 
veröffentlichten bereinigten fassung, zuletzt geändert durch gesetz vom 29. Juli 2009 
(bgbl. i s. 2258), genannten behörden.

3. die aufgrund von vollstreckungsaufträgen nach §§ 9 und 10 der einforderungs- und 
beitreibungsanordnung eingezogenen beträge (haupt- und nebenforderung) sind un-
verzüglich unter Angabe der geschäftsnummer und der vollstreckungsbehörde an die 
Kasse oder gerichtszahlstelle abzuführen, die für die vollstreckungsbehörde, der die 
einziehung der forderung obliegt, zuständig ist. der nachweis über die Ablieferung der 
eingezogenen beträge verbleibt bei der gerichtsvollzieherin oder dem gerichtsvollzieher. 
die erledigten vollstreckungsaufträge sind mit den belegen über den zahlungseingang 
an die vollstreckungsbehörde, die den vollstreckungsauftrag erteilt hat, zurückzusen-
den. ist die vollstreckung ganz oder zum teil erfolglos geblieben, ist dem vollstreckungs-
auftrag die über die vollstreckungshandlung aufgenommene niederschrift beizufügen.
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4. die nr. 1 und 3 gelten für die beitreibung von geldbußen und Kosten des bußgeldver-
fahrens aus ordnungswidrigkeiten nach den §§ 24 und 24a des straßenverkehrsge-
setzes in der fassung vom 5. märz 2003 (bgbl. i s. 310, 919), zuletzt geändert durch 
gesetz vom 28. August 2013 (bgbl. i s. 3310), durch die gerichtskassen aufgrund des 
§ 15 Abs. 3 des hessischen verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der fassung vom  
12. dezember 2008 (gvbl. i 2009 s. 2), zuletzt geändert durch gesetz vom 21. november 
2012 (gvbl. s. 430), entsprechend. dabei ist die Arbeitsanweisung für ein edv- unter-
stütztes verfahren „vollstreckungsersuchen zur beitreibung von geldbußen und Kosten 
in verkehrsordnungswidrigkeiten” zu beachten und die dort vorgesehenen vordrucke 
sind zu verwenden.

IX.

Führung eines dienstkontos 
(zu § 52 gvo)

bei der führung eines dienstkontos ist folgendes zu beachten:

1. das Konto ist bei einem Kreditinstitut am Amts- oder Wohnsitz der gerichtsvollzieherin 
oder des gerichtsvollziehers einzurichten. es ist im schriftverkehr anzugeben. es soll 
ein Kreditinstitut ausgewählt werden, das auch nach dienstschluss die Ablieferung von 
bargeld ermöglicht (z. b. durch einwurf so genannter geldbomben).

2. mit dem Kreditinstitut ist zu vereinbaren:

a) das dienstkonto soll möglichst zins-, gebühren- und spesenfrei geführt werden. An-
fallende zinsen sind der Landeskasse zuzuführen. standardmäßige vordrucke sind 
vom Kreditinstitut kostenfrei zur verfügung zu stellen. sonstige vordruckkosten trägt 
die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher.

b) schecks werden spätestens am zehnten bankgeschäftstag nach der einreichung 
ohne vorbehalt der einlösung gutgeschrieben; ist das kontoführende Kreditinstitut 
zugleich das bezogene, verkürzt sich diese frist auf vier Arbeitstage.

3. schreibt das Kreditinstitut den gegenwert der zum einzug übernommenen schecks dem 
dienstkonto schon vor endgültiger einlösung durch den bezogenen unter dem vorbehalt 
des eingangs gut, ist wie folgt zu verfahren:

a) die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher darf eine von der einzahlung ab-
hängige Leistung, insbesondere die Auszahlung an die gläubigerin oder den gläu-
biger, erst dann bewirken, wenn der zum einzug übernommene scheck endgültig 
eingelöst ist.

b) zur vereinfachung der buchführung sind scheckbeträge erst nach endgültiger einlö-
sung als eingegangen zu betrachten und erst zu diesem zeitpunkt im Kassenbuch ii 
zu buchen; eine vorherige buchung im Kassenbuch i ist nicht erforderlich. bei der prü-
fung des Kassenbestandes sind die noch nicht endgültig eingelösten scheckbeträge 
vom vorhandenen dienstkonto- guthaben abzusetzen.
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4. das Angebot des Kreditinstituts, mit dem ein vertrag über die einrichtung und führung 
des dienstkontos abgeschlossen werden soll, ist der oder dem unmittelbaren dienst-
vorgesetzten der gerichtsvollzieherin oder des gerichtsvollziehers zur genehmigung vor-
zulegen; es sollen auch Angebote anderer Kreditinstitute beigefügt werden.

5. die Kontoeröffnung ist der zuständigen prüfungsbeamtin oder dem zuständigen prü-
fungsbeamten anzuzeigen.

6. die teilnahme am online-banking bei der führung des dienstkontos ist grundsätzlich 
zulässig. die konkrete Ausgestaltung dieser teilnahme regelt die präsidentin oder der 
präsident des oberlandesgerichts.

7. die präsidentin oder der präsident des oberlandesgerichts kann abweichende und 
ergänzende regelungen zu sammelaufträgen nach § 52 Abs. 8 gvo treffen.

X.

Abrechnung mit der Gerichtskasse, Ablieferung 
(zu § 7 Abs. 1 und 2, §§ 54, 56 Abs. 1 gvo)

1. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher rechnet monatlich einmal am letzten 
Werktag mit der zentralen Abrechnungsstelle bei dem oberlandesgericht in frankfurt 
am main ab und berücksichtigt dabei auch die jeweils vereinnahmten dokumenten-
pauschalen. im hinblick auf § 7 Abs. 1 satz 2 gvo bleibt es der gerichtsvollzieherin 
oder dem gerichtsvollzieher freigestellt, auch in kürzeren zeitabständen abzurechnen. 
die behördenleitung des oberlandesgerichts kann in begründeten Ausnahmefällen 
andere Abrechnungstermine festsetzen. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvoll-
zieher übermittelt den Abrechnungsschein per fax oder auf elektronischem Wege an die 
zentrale buchungsstelle des oberlandesgerichts in Alsfeld, die ihn nach buchung an die 
zentrale Abrechnungsstelle weiterleitet. von dieser erhält die gerichtsvollzieherin oder 
der gerichtsvollzieher eine Ablichtung des Abrechnungsscheins mit dem vermerk über 
die erfolgte buchung und die durchgeführte mitversteuerung.

2. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher überweist am dritten Arbeitstag des 
folgemonats die der Landeskasse zustehenden gebühren unter Angabe einer referenz-
nummer an das hessische competence center für neue verwaltungssteuerung (hcc). 
sofern dies wegen urlaubs oder anderen zwingenden gründen nicht möglich ist, ist 
die überweisung unmittelbar nach erstellung des Abrechnungsscheines vorzunehmen. 
näheres regelt die zentrale Abrechnungsstelle.

3. der gerichtsvollzieher liefert die der Landeskasse gebührenden geldbeträge, sobald sie 
den betrag von 2000 euro übersteigen, schon vor der Abrechnung in runden, durch 
fünfzig teilbaren euro-beträgen an das hcc ab (§ 54 gvo). barablieferungen an die ge-
richtszahlstelle sind nicht zulässig. die vorablieferung unterbleibt, wenn der betrag von 
2000 euro erst nach dem fünften Arbeitstag vor dem ende des Abrechnungszeitraums 
überschritten wird.
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4. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher erstellt kalendervierteljährlich eine 
Quartalszusammenstellung und leitet diese spätestens am dritten Arbeitstag des folge-
monats der zentralen Abrechnungsstelle bei dem oberlandesgericht zwecks vollziehung 
der haushaltsbuchungen zu.

5. die zentrale Abrechnungsstelle setzt die vergütung nach § 2 Abs. 2 der gerichtsvollzieher-
vergütungsverordnung vom 7. november 2013 (gvbl. s. 645) fest. ist das Kassenbuch 
ii abgeschlossen, übermittelt die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher nach 
Jahresende der zentralen Abrechnungsstelle per fax oder auf elektronischem Wege eine 
Abschrift der schlusszusammenstellung. die zentrale Abrechnungsstelle setzt die der 
gerichtsvollzieherin oder dem gerichtsvollzieher zu belassende vergütung fest und ve-
ranlasst die Auszahlung der danach der gerichtsvollzieherin oder dem gerichts vollzieher 
noch zustehenden beträge oder die einziehung von zu viel einbehaltenen vergütungsan-
teilen. die grundlage für die festsetzung der vergütung der gerichtsvollzieherin oder des 
gerichtsvollziehers bilden die vorgelegte schlusszusammenstellung sowie die monatli-
chen Abrechnungsscheine. eine Abschrift der festsetzung mit dem vermerk über die 
vorgenommene buchung und die veranlasste mitversteuerung wird an die gerichtsvol-
lzieherin oder den gerichtsvollzieher übermittelt.

6. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher überreicht der dienstbehörde das ab-
geschlossene Kassenbuch ii nebst durchschrift der Abrechnungsscheine alsbald nach 
der Abrechnung mit der zentralen Abrechnungsstelle. die hiermit beauftragte beamtin 
oder der hiermit beauftragte beamte der dienstbehörde prüft die schlusszusammenstel-
lung und die Abrechnungsscheine und bescheinigt nach Aufklärung etwaiger unstim-
migkeiten ihre richtigkeit. dabei ist insbesondere zu prüfen, dass die durchschriften der 
Abrechnungsscheine die Kontierungs- und buchungsvermerke der zentralen Abrech-
nungsstelle tragen und die einzelnen Abrechnungsscheine richtig in die schlusszusam-
menstellung des Kassenbuchs ii übernommen worden sind. etwaige unstimmigkeiten 
sind der zentralen Abrechnungsstelle unverzüglich anzuzeigen.

XI.

Übersicht über die diensteinnahmen 
(zu § 70 gvo)

1. die übersicht über die diensteinnahmen wird von der zentralen Abrechnungsstelle bei 
dem oberlandesgericht erstellt. diese übersendet eine die jeweilige dienstbehörde be-
treffende Abschrift der Jahresübersicht der präsidentin oder dem präsidenten des Amts-
gerichts oder bei einem direktorialamtsgericht der präsidentin oder dem präsidenten des 
Landgerichts (für die Amtsgerichte des jeweiligen bezirks) zur Kenntnis.

2.  die zusammenstellung für den bezirk des oberlandesgerichts legt die zentrale Abrech-
nungsstelle dem ministerium jährlich jeweils bis zum 1. April vor, im Jahr 2014 spätestens 
bis zum 1. oktober.
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XII.

durchführung der Geschäftsprüfung 
(zu § 75 gvo)

die konkrete Ausgestaltung der geschäftsprüfung regelt die präsidentin oder der präsident 
des oberlandesgerichts. die überprüfung kann auch die von der gerichtsvollzieherin oder 
dem gerichtsvollzieher verwendeten computerprogramme sowie die auf dem pc oder ex-
tern gespeicherten daten umfassen.

XIII.

Auslagenvorschüsse, Auslagenabschläge 
(zu § 8 gvo)

1. für eine einzelsache soll ein vorschuss nur dann gewährt werden, wenn die durchfüh-
rung des Auftrages voraussichtlich mehr als 500 euro erfordert.

2. die der gerichtsvollzieherin oder dem gerichtsvollzieher seitens der dienstbehörde 
gewährten Auslagenvorschüsse werden durch die zuständige gerichtskasse auf das 
dienstkonto überwiesen und sind im Kassenbuch i einzutragen. die erfassung der ver-
wendung erfolgt im Kassenbuch ii (spalten 4 bis 10a). der nicht verbrauchte vorschuss 
wird im Kassenbuch ii in spalte 11 gebucht und an die gerichtskasse zur vorschusslis-
tennummer zurückgezahlt.

3. soweit die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher im laufenden monat gewährte 
vorschüsse ganz oder teilweise verbraucht, ist deren verwendung umgehend der 
zentralen Abrechnungsstelle jeweils getrennt mit dr ii- nr. und dem Kassenzeichen der 
gerichtskasse mitzuteilen. gleichzeitig sind durchschriften der entsprechenden Kassen-
buchseiten zu übersenden.

4. die gerichtskassen übersenden der zentralen Abrechnungsstelle zum Abgleich der 
vorschusszahlungen am ende eines jeden Quartals eine Aufstellung über alle offenen 
vorschüsse.

5. sind der zentralen Abrechnungsstelle offene vorschüsse einer gerichtskasse bekannt, 
so erfolgt die rückzahlung an die gerichtskasse in höhe des mitgeteilten verbrauchten 
vorschussbetrages.

XIV.

Auszahlung von Kleinbeträgen 
(zu § 59 Abs. 2 gvo)

§ 59 Abs. 2 gvo ist mit der maßgabe anzuwenden, dass er für Kleinbeträge bis einschließlich 
20 euro gilt. beträge über 20 euro sind förmlich zu hinterlegen.
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 XV.

Inkrafttreten

dieser runderlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. die vorschriften zu X. und Xiii. sind schon 
auf das Abrechnungsjahr 2013 anzuwenden.

der runderlass betreffend die hessischen ergänzungsbestimmungen zur gerichtsvoll-
zieherordnung vom 2. november 2012 (Jmbl. s. 685) ist gegenstandslos.

Nr. 5 Haftkostenbeitrag für das Kalenderjahr 2014 gemäß § 43 Abs. 4 HStVollzG, § 42 
Abs. 4 HessJStVollzG. RdErl. des HMdJIE vom 12.12.2013 (4515 - IV/A2 - 2013/1086 - IV/A)  
– JMBl. 2014, S. 22 – – Gült.-Verz. Nr. 245 –

I.

Auf grund des § 43 Abs. 4 des hessischen strafvollzugsgesetzes sowie des § 42 Abs. 4 
des hessischen Jugendstrafvollzugsgesetzes wird der betrag der gemäß § 17 Absatz 1 des 
vierten buches sozialgesetzbuch bewerteten sachbezüge für das Kalenderjahr 2014 wie 
folgt festgestellt und bekanntgegeben:

I. für unterkunft

1. für gefangene bis zur vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende:

bei einzelunterbringung 151,20 euro

bei belegung mit zwei gefangenen 64,80 euro

bei belegung mit drei gefangenen 43,20 euro

bei belegung mit mehr als drei gefangenen 21,60 euro

2. für alle übrigen gefangenen:

bei einzelunterbringung 183,60 euro

bei belegung mit zwei gefangenen 97,20 euro

bei belegung mit drei gefangenen 75,60 euro

bei belegung mit mehr als drei gefangenen 54,00 euro

II. für Verpflegung:

frühstück 48,00 euro

mittagessen 88,00 euro

Abendessen 88,00 euro
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Alle beträge beziehen sich jeweils auf einen monat. für kürzere zeiträume ist für jeden tag 
ein dreißigstel der aufgeführten beträge zugrunde zu legen.

II.

für die im Jugendvollzug befindlichen freigängerinnen und freigänger gilt die vorstehende 
festsetzung entsprechend.

B E K A N N T M A C H u N G E N

Widerruf der Genehmigung zur Verwendung eines Gerichtskostenstemplers. Bek. d. 
HMdJIE v. 09.12.2013 (5250/1 - Z/C3 - 2013/11691 - Z/C) – JMBl. 2014, S. 23 –

die genehmigung zur verwendung des in verlust geratenen, auf die reuss rechtsanwälte 
rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter haftung, mainzer-tor-Anlage 33, 61169 fried - 
berg, zugelassenen francotyp-postalia-gerichtskostenstemplers mit der Kennziffer/Klischee- 
nummer 315 wurde widerrufen.

Alle Abdrucke des vorgenannten gerichtskostenstemplers, die nach dem 25. november 
2013 gefertigt wurden, sind ungültig.

Anhaltspunkte für eine missbräuchliche verwendung des genannten gerichtskostenstemp-
lers sind dem Landgericht gießen, ostanlage 15, 35390 gießen, unmittelbar anzuzeigen.



24

V E R O R d N u N G E N  d E S  P R Ä S I d E N T E N 
d E S  O B E R L A N d E S G E R I C H T S

Vierundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ortsgerichte im 
Lande Hessen vom 9.12.2013 (3842 E - I/3 - 1301/13) – JMBl. 2014, S. 24 –

– Gült.-Verz. Nr. 28 –

Aufgrund des § 1 Abs. 3 satz 1 des ortsgerichtsgesetzes in der fassung vom 2. April 1980 
(gvbl. i s. 114), zuletzt geändert durch gesetz vom 26. märz 2010 (gvbl. i s. 114), verordnet 
der präsident des oberlandesgerichts im benehmen mit dem Landrat des Werra-meissner-
Kreises:

Artikel 1

Abschnitt f. Landgericht Kassel unterabschnitt ii. Amtsgericht eschwege der Anlage zu § 1 
der verordnung über die ortsgerichte im Lande hessen vom 1. september 1980 (Jmbl. s. 
792, 1039), zuletzt geändert durch verordnung vom 30. september 2013 (Jmbl. 2013 s. 682), 
wird wie folgt geändert: 

1. nr. 13 wird wie folgt gefasst: 
„13.  bad sooden-Allendorf“

2. nr. 14 wird aufgehoben.

3. die bisherigen nr. 15 bis 22 werden die nr. 14 bis 21.

Artikel 2

diese verordnung tritt am 1. februar 2014 in Kraft.
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V E R Ö F F E N T L I C H u N G E N  d E R  R E C H T S A N W A LT S - 
u N d  N O TA R K A M M E R N  S O W I E  d E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
d E R  R E C H T S A N W Ä LT E  I M  L A N d E  H E S S E N

die Kammerversammlung der notarkammer Kassel hat am 13. november 2013 nachste-
hende beitragsordnung beschlossen:

B E I T R A G S O R d N u N G 
der Notarkammer Kassel für das Jahr 2014

§ 1

Jedes mitglied der notarkammer zahlt einen Jahresbeitrag von

1.663,00 €.

dieser setzt sich wie folgt zusammen:

a) beitrag zur notarkammer Kassel 395,00 €
b) vertrauensschadenversicherung und versicherungssteuer (19 %) 295,00 €
c) beitrag zur bundesnotarkammer 265,00 €
d) gruppenanschlussversicherung und versicherungssteuer (19 %) 357,00 €
e) beitrag notarinstitut 276,00 €
f)  beitrag zum notarversicherungsfonds 65,00 €
g) beitrag zur Arge 10,00 €

 1.663,00 €

der Jahresbeitrag ist am 1. februar 2014 fällig.

§ 2

Jede(r) im vorjahr neu bestellte notar(in) ist verpflichtet, zusätzlich zu den laufenden beiträ-
gen einen einmalbetrag von 767,00 € zu zahlen, der dem notarversicherungsfonds zuge-
führt wird. 

der betrag ist fällig.

das präsidium wird ermächtigt, auf Antrag stundung oder teilzahlung dieses betrages zu 
gewähren, längstens auf die dauer von 12 monaten.

die notarkammer kann gegen diejenigen Kammermitglieder einen zusatzbeitrag festset-
zen, gegen die eine nicht mehr anfechtbare disziplinarmaßnahme verhängt worden ist, weil 
sie durch vorsätzliche Amtspflichtverletzung fremde gelder oder andere vermögenswerte 
geschädigt oder gefährdet haben. der zusatzbeitrag kann vom vorstand bis zur höhe der 
zusatzprämie festgesetzt werden, die von der notarkammer in diesen fällen an die ver-
trauensschadenversicherung zu leisten ist.



26

für ihren durch die bearbeitung eines vertrauensschadenfalles im sinne des § 2 Abs. 4 ver-
ursachten geschäftsaufwand kann die notarkammer gegen das Kammermitglied, das den 
schadensfall durch wissentliche pflichtverletzung verursacht hat, einen Ausgleichsbetrag 
bis zu 2.500,00 € festsetzen.

ist die notariatsverwaltung oder notarvertretung durch wissentliche pflichtverletzung eines 
notarkammermitgliedes verursacht, kann die notarkammer gegen dieses Kammermitglied 
einen Ausgleichsbetrag festsetzen in höhe der dem notarverwalter/notarvertreter zu zahlen-
den vergütung sowie zusätzlich einen Ausgleichsbetrag bis zu 2.500,00 € für den durch die 
bearbeitung verursachten geschäftsaufwand der notarkammer.

§ 3

die während des geschäftsjahres (1. Januar – 31. dezember 2014) bestellten oder entlas-
senen bzw. gelöschten notare entrichten den beitrag zur notarkammer anteilig.

die beitragspflicht beginnt mit dem ersten des auf die bestellung folgenden monats und 
endet mit dem Ablauf des monats, in dem das Amt erlischt (§ 47 bnoto).

die beitragspflicht zur vertrauensschadenversicherung – § 1 b) – gilt nur für diejenigen  
notare, die am 1. April 2014 der notarkammer angehören.

zur zahlung des beitrages zur bundesnotarkammer – § 1 c) – und zur gruppenanschlussver-
sicherung – § 1 d) – sind nur diejenigen notare verpflichtet, die am 1. Januar 2014 der  
notarkammer angehören.

die beitragspflicht zum notarinstitut, zum notarversicherungsfonds und zur Arge – § 1 e) 
- g) – gilt für jedes mitglied der notarkammer unabhängig von dem bestellungs- bzw.  
Lö schungszeitpunkt.

§ 4

geht der Jahresbeitrag nicht innerhalb eines monats nach fälligkeit ein, wird ein zuschlag 
von 10,00 € je mahnung erhoben. bleibt eine mahnung erfolglos, so wird der geschuldete 
betrag nach § 73 bnoto eingezogen.

 notarkammer Kassel

 nottelmann 
 präsident

vorstehende beitragsordnung der notarkammer Kassel für das Jahr 2014 wird hiermit aus-
gefertigt.

Kassel, den 22.11.2013 nottelmann 
 präsident
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Beschluss der Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main; 
hier: Beitragsordnung für das Haushaltsjahr 2014.

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer frankfurt am main hat am 16.11.2013 
folgende beitragsordnung für das haushaltsjahr 2014 beschlossen:

Beitragsordnung 2014

a) der von jedem mitglied zu zahlende beitrag für das geschäftsjahr 2014 beträgt 260,00 € 
und ist bis spätestens 30. April 2014 zu zahlen. Wird der beitrag nicht bis zum 30. April 
2014 gezahlt, wird eine mahngebühr in höhe von 5 % des fälligen beitrages erhoben. der 
anteilig zu entrichtende Jahresbeitrag beläuft sich auf 21,67 € pro monat. für mitglieder, 
die erstmals beitragspflichtig werden, entfällt im laufenden geschäftsjahr die mahnge-
bühr.

b) Während des geschäftsjahres neu zugelassene oder ausscheidende mitglieder entrich-
ten den beitrag anteilig, und zwar die neu zugelassenen von dem 1. des auf die zulas-
sung folgenden monats an, die ausgeschiedenen bis zum ende des monats, in dem die 
Löschung erfolgt.

c) der schatzmeister kann auf Antrag im einzelfall aus billigkeitsgründen den von der 
Kammerver sammlung beschlossenen beitrag ganz oder teilweise stunden, ermäßigen 
oder erlassen. billigkeitsgründe liegen insbesondere vor, wenn sich aus den einkom-
mensnachweisen des Antragstellers ergibt, dass er aufgrund seiner gesamten Leben-
sumstände den beitrag nicht oder nur teilweise aufbringen kann. der Antrag ist schrift-
lich an den vorstand der rechtsanwaltskammer frankfurt am main bis spätestens zum  
30. september 2014 (Ausschlussfrist) zu stellen und zu begründen.

d) für die bearbeitung von Anträgen auf gestattung von fachanwaltsbezeichnungen sind 
mit Antragstellung 350,00 € als verwaltungskostenbeitrag zu zahlen.

e) für die bearbeitung von Anträgen auf erteilung oder verlängerung eines Amtlichen prüf-
siegels der rechtsanwaltskammer frankfurt am main und/oder des fortbildungszertifi-
kates der bundesrechts anwaltskammer sind mit Antragstellung 75,00 € als verwaltungs-
kostenbeitrag zu zahlen.

f) für die Aufnahme in die Liste der mediatorinnen und mediatoren der mediationsstelle für 
das bau wesen ist ein verwaltungskostenbeitrag von 150,00 € zu zahlen.

g) die rechtsanwaltskammer kann gemäß §§ 192 Abs. 1 brAo, 39 eurAg für Amtshand-
lungen ver waltungsgebühren erheben. die höhe der gebühren für den zulassungsbe-
reich und die bestellung eines vertreters werden wie folgt festgesetzt:

zulassung eines einzelmitgliedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160,00 €,

Aufnahme nach Kammerwechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60,00 €,

Aufnahme bzw. zulassung eines ausländischen mitglieds . . . . . . . .  160,00 €,
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zulassung einer rechtsanwaltsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500,00 €,

bearbeitungsgebühr für eine zweigstelle einer rA-gesellschaft. . . .  250,00 €,

bearbeitungsgebühr für eine sitzverlegung einer rA-gesellschaft . .  150,00 €,

rücknahme des Antrages auf zulassung/versagung durch rAK . . .  30,00 €,

rücknahme des Antrages auf zulassung einer rA-gesellschaft/ 
versagung durch rAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150,00 €,

bestellung einer vertreterin/eines vertreters . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,00 €.

die gebühr ist mit Antragstellung fällig.

rechtsanwaltskammer frankfurt am main dr. michael griem 
 präsident

vorstehende beitragsordnung der rechtsanwaltskammer frankfurt am main für das Jahr 
2014, beschlossen durch die Kammerversammlung am 16. november 2013, wird hiermit 
ausgefertigt.

frankfurt am main, den 10. dezember 2013 dr. michael griem 
 präsident

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

B E R I C H T I G u N G E N

Berichtigung zum JMBl. 10/2013, S. 668

hier muss es richtig lauten:

Amtsgerichte

ernannt wurde:

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorin daniela damitsch in Korbach.
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Berichtigung zum JMBl. 12/2013, S. 693

hier muss es richtig lauten:

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

ernannt wurde:

zur oberinspektorin : inspektorin pia ohaus;

zur inspektorin – durch
überleitung in den
gehobenen Justizverwal-
tungsdienst : Amtsinspektorin mit Amtszulage pia ohaus.

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorinnen daniela Jösten und heike Klein;

zur Justizsekretärin : daniela Jung – unter gleichzeitiger berufung in das beamten-
verhältnis auf probe –;

zum Justizsekretär : dominik bogena und Kevin schram – unter gleichzeitiger beru-
fung in das beamtenverhältnis auf probe –;

Justizsekretärin Lea Weisel wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zur Justizsekretärin : Jennifer gutermuth – unter gleichzeitiger berufung in das 
beamtenverhältnis auf probe –.



30

Landgerichte

ernannt wurde:

zum vorsitzenden richter
am Landgericht : richter am Landgericht moritz rögler in frankfurt am main;

zur richterin
am Landgericht : richterinnen auf probe barbara-Luise bendrick und dr. ina 

Anne frost in frankfurt am main – beide unter berufung in das 
richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum richter
am Landgericht : richter auf probe dr. volker Konopatzki und dr. philipp daniel 

hess in frankfurt am main – beide berufung in das richterver-
hältnis auf Lebenszeit –;

zur Amtsinspektorin  : Justizhauptsekretärin Antje Wagner in gießen;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärin gudrun Kaiser in marburg;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin Anna spahn in frankfurt am main;

zur Justizsekretärin : Katharina dziadek in darmstadt, theresa pfau in frankfurt am 
main und galina reimche in Wiesbaden – alle unter gleichzei-
tiger berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zum Justizsekretär  : Arne schult in frankfurt am main – unter gleichzeitiger beru-
fung in das beamtenverhältnis auf probe –.

versetzt wurde:
Justizsekretärin nicole röhr v. d. Landgericht frankfurt am main a. d. Amtsgericht fried-
berg (hessen).

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär hans eberhard Kaus in gießen.

Justizsekretärin sandra schmidt in gießen sowie die Justizsekretäre christian beckerle und 
dominik Wetzel in darmstadt und nils ringsleben in frankfurt am main wurden in das 
beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur richterin
kraft Auftrags : staatsanwältin eva-maria esther sauer in frankfurt am main 

– unter berufung in das richterverhältnis kraft Auftrags –;
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zum obergerichtsvoll-
zieher mit Amtszulage : obergerichtsvollzieher bernd freund in bad hersfeld und ralf-

uwe färber in Wiesbaden;

zum ober-
gerichtsvollzieher : gerichtsvollzieher markus fischer in frankfurt am main, thom-

as Lehr in hanau und Jürgen hornickel in hünfeld;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärinnen susanne beßler in fulda, sandra 
remhof in frankfurt am main, monika brüne in Kassel und ger-
linde bührig in melsungen;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärinnen tanja oslislok in bad schwalbach, 
sibylle Wagner in bensheim, Anja Jelinek in dieburg, carmen 
henning in frankfurt am main und regine daneke in Langen 
(hessen);

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretär meik schreiber in hünfeld;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen carolin Kaiser in darmstadt, christina  
schur, monika schwarz und sandra traeder in frankfurt am 
main, emma schwab-euler in gießen, delia Augustin und  
marion schober in Wetzlar sowie Jasmin heckl in Wiesbaden;

zur Justizsekretärin : Yasmin Kister in Alsfeld, marina Adler, carina fricke, franzis-
ka markmann, tina neubert, mona runzheimer, Jessica pip-
pinger, marie-Kristin reinhardt und silvana thiel in frankfurt 
am main, carolin Koch und sonja Legenmayer in darmstadt, 
nicole gruner in groß-gerau, nancy zeiger in Königstein im 
taunus, stefanie exner in offenbach am main, victoria best und 
viktoria märz in rüsselheim sowie isabelle moses und nadine 
schirwing in Wiesbaden – sämtliche unter gleichzeitiger beru-
fung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zum Justizsekretär : sebastian nöthen, marvin Koch und reinhold märz in frank-
furt am main, eduard pelger in darmstadt, carsten braun in 
Königstein im taunus, sebastian dluzenski und tim zettl in 
rüsselsheim – sämtliche unter gleichzeitiger berufung in das 
beamtenverhältnis auf probe –.

Justizsekretärinnen elisabeth birkner in frankfurt am main, carina höhn in offenbach 
am main, stephanie oetzel in rüsselsheim und darja fliegel in Wiesbaden sowie die 
Justizsekretäre thomas busch und Karsten hartmann in frankfurt am main und Adrian 
Löhr in Königstein im taunus wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
obergerichtsvollzieher Karl-heinz Kreß v. d. Amtsgericht fürth/odw. a. d. Amtsgericht 
bensheim, gerichtsvollzieherin nadine Kreß v. d. Amtsgericht bensheim a. d. Amtsgericht 
fürth/odw. und beauftragter gerichtsvollzieher sven schwarz v. d. Amtsgericht Kirchhain 
a. d. Amtsgericht marburg.
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Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richter am Amtsgericht dr. rolf Lehmann, ernst-otto dorn in frankfurt am main, Amtsin-
spektor fredi hofmann in Kassel, obergerichtsvollzieher Werner Knebel in bad schwal-
bach, obergerichtsvollzieher ronald ramb in dieburg, obergerichtsvollzieher Klaus-peter 
schlage in groß-gerau, obergerichtsvollzieher oskar schmitt in offenbach am main, 
Amts inspektorin ilse uhlenkotte in darmstadt, Amtsinspektor Alfred Kappus in Wiesbaden, 
Amtsinspektor reinhold richtberg in Alsfeld, Justizhauptsekretärin gudrun von mallek in 
frankfurt am main und Justizhauptsekretär gerd Kurzmann in fürth/odw.

Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zur Amtsanwältin : Justizoberinspektorinnen Julia Kurz und Katrin schäfer;

zum Amtsanwalt : Justizinspektor florian euler;

zur Justizsekretärin : Jasmin mickel – unter gleichzeitiger berufung in das beamten-
verhältnis auf probe –;

zum Justizsekretär : Alexander hahn – unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf probe –.

Justizsekretärin Xenia ruß wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurde:

zur Amtsinspektorin : hauptsekretärin nadine rathner in darmstadt.

Notarinnen und Notare

zum notar wurde bestellt:
rechtsanwalt Jörg müller mit dem Amtssitz in bischofsheim.

Ausgeschieden ist:

Auf eigenen Antrag:
notar Jörn dombrowski, darmstadt, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar Jochen bröder, offenbach am main, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar gerd Jöst, Wolfhagen, mit Ablauf des 31.12.2013 und 
notar ulrich führlich, Kassel, mit Ablauf des 31.12.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar meinhard goldmann, bad hersfeld, mit Ablauf des 31.12.2013.
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Justizvollzugsanstalten

ernannt wurden:

zum Leitenden
regierungsdirektor
(mit Amtszulage) : Leitender regierungsdirektor frank Lob in frankfurt am main i;

zum Leitenden
regierungsdirektor : regierungsdirektor eugen martz in butzbach;

zum regierungsdirektor : regierungsoberrat Klaus-dieter vogt in frankfurt am main iii;

zum regierungsoberrat : regierungsrat Winfried michel in fulda;

zur medizinaloberrätin : medizinalrätin dr. Anne neuhäuser in butzbach;

zum medizinaloberrat : medizinalrat dietmar Kuhlemann in Kassel i;

zum rektor : hauptlehrer im Jvd ulrich hinkel in butzbach;

zur psychologierätin : diplom-psychologin claudia schäfer in Kassel i –unter beru-
fung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zum oberamtsrat : Amtsrat volker müller in rockenberg;

zur Amtsrätin : Amtfrau mandy engel in frankfurt am main iv – gustav-rad-
bruch-haus –;

zum Amtmann : oberinspektor Wilfried höchst in butzbach, Jörg mohr in frankfurt 
am main i, günter märz bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außen-
stelle vcc südhessen, richard Alles bei dem h.b. Wagnitz-sem-
inar/Außenstelle vcc nordhessen und erwin Knecht in Kassel ii  
– sozialtherapeutische Anstalt –;

zur oberinspektorin : inspektorin mihaela möller in frankfurt am main iii, sandra Lotz, 
Angelika noll und tamara rudolph in rockenberg;

zum oberinspektor : inspektor sven helbig in darmstadt – fritz-bauer-haus –;

zum technischen
oberinspektor : beschäftigter Kamil banasik in frankfurt am main i – unter 

berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zur inspektorin : beschäftigte im sozialdienst carmen gumz in darmstadt  
– fritz-bauer-haus –, Katja balzer, nicole brück, sabrina fuchs, 
Alexandra Lesch, Kirsten mengel und Katja peters in rock-
enberg sowie inspektoranwärterin nicole Köhler bei dem h.b. 
Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug – – sämtlich unter berufung in das beamtenver-
hältnis auf probe –;

zum inspektor : beschäftigter im sozialdienst Lars peter brandt in rocken-
berg und inspektoranwärter tobias czichowski bei dem h.b.  
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Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug – – beide unter berufung in das beamtenverhält-
nis auf probe –;

zur inspektoranwärterin : Alina barton, sarah franz, eva geyer, Laura-christin Ketter, 
silja Lingnau und dana sperke bei dem h.b. Wagnitz-seminar 
– dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – 
– sämtlich unter berufung in das beamtenverhältnis auf Wider-
ruf –;

zum inspektoranwärter : fritz doliwa, till fuckert und peter niesik bei dem h.b. Wag-
nitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug – – sämtlich unter berufung in das beamtenver-
hältnis auf Widerruf –;

zur Amtsinspektorin
im Jvd (mit Amtszulage) : Amtsinspektorin im Jvd Andrea Abel in hünfeld;

zum Amtsinspektor
im Jvd (mit Amtszulage) : Amtsinspektor im Jvd Jörg ruckelshausen in butzbach, guido  

may in darmstadt – fritz-bauer-haus –, thilo Wingefeld in frank-
furt am main i, egon Adamczyk in fulda, maik sachse bei dem h.b. 
Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug –, Jürgen müller in hünfeld, georg svitek in Kassel 
i, erich gelinek in rockenberg, Karl-heinz maus und Karl Jür-
gen seitz in schwalmstadt, bernd georg und husam sanori in  
Weiterstadt sowie michael dams in Wiesbaden;

zur Amtsinspektorin
(mit Amtszulage) : Amtsinspektorin michaela majchrzak bei dem h.b. Wagnitz-

seminar/Außenstelle vcc frankfurt und corina heuser-bie-
bricher in Limburg;

zum Amtsinspektor
(mit Amtszulage) : Amtsinspektor Wolfgang mendel in dieburg;

zur Amtsinspektorin
im Jvd : hauptsekretärinnen im Jvd christa schraml in rockenberg 

und ute strunk-Link in Wiesbaden;

zum Amtsinspektor
im Jvd : hauptsekretäre im Jvd stefan badtke, matthias Krom-

bach, hartmut mattis und volker schönhardt in butzbach, 
roland schmidt in darmstadt – fritz-bauer-haus –, olaf 
händel in dieburg, thomas siegmund und michael volk 
in frankfurt am main i, Armin ruppert in frankfurt am main 
iv – gustav-radbruch-haus –, thorsten schneider in fulda, 
Klaus hermann und Karl Walther in gießen, thorsten hof-
mann und michael steinhauer in hünfeld, frank-michael 
hartung und thomas fuxa in Kassel i, eike freitag, gerhard  
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mühlhause und eberhard rothe in Kassel ii – sozialtherapeu-
tische Anstalt –, carsten volk in rockenberg, Arno Lerch, ger-
old sack und norbert stuhlmann in schwalmstadt sowie hol-
ger helfrich in Wiesbaden;

zur Amtsinspektorin : Amtsinspektorin im Jvd rosemarie heil bei dem h.b. Wag-
nitz-seminar/Außenstelle vcc frankfurt und hauptsekretärin 
marion sippel bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außenstelle vcc 
nordhessen;

zum Amtsinspektor : hauptsekretär reinhard Jensen in frankfurt am main iv – gus-
tav-radbruch-haus –;

zur hauptsekretärin
im Jvd : obersekretärinnen im Jvd sabrina dapper-harig und chris-

tina mohr in frankfurt am main iii, heike groß in gießen, Anika 
döhring in hünfeld und Liane steinbrecher in schwalmstadt;

zum hauptsekretär
im Jvd : obersekretär im Jvd Andreas Kapaun, martin Langer, sven 

Loschan, christoph milchsack und oliver thomas in butz-
bach, ingolf bode und ronny Werb in darmstadt – fritz-bauer-
haus –, markus find in dieburg, Antonio berg in frankfurt am 
main iv – gustav-radbruch-haus –, enrico Leutsch bei dem 
h.b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hes-
sischen Justizvollzug –, martin sikora bei dem h.b. Wagnitz-
seminar/Außenstelle vcc nordhessen, dirk beckmann in  
Kassel i, henning scharf in Kassel ii – sozialtherapeutische  
Anstalt –, frank gutzeit in rockenberg, mario gräser in 
schwalmstadt, rüdiger illert und remzi Yilmaz in Weiterstadt 
sowie Jakob stelmach in Wiesbaden;

zur hauptsekretärin : obersekretärin pia großmann in gießen;

zum hauptsekretär : obersekretär christian otto in frankfurt am main i;

zum hauptwerkmeister : oberwerkmeister swen schlüter-Jäger in butzbach, Jochen  
dierstein in frankfurt am main i, stefan Lindner, frank Wiese 
in Wiesbaden und hauptsekretär im Jvd Jürgen Lemmer in 
butzbach;

zur Abteilungsschwester : stationsschwester Andrea haack-förtsch in Kassel i;

zur stationsschwester : Krankenschwester christiane Kohnen in frankfurt am main i;

zum stationspfleger : Krankenpfleger christian zimmer in frankfurt am main i;

zur obersekretärin : sekretärin sandra sauer in darmstadt – fritz-bauer-haus –,  
suzana hakert und michaela Jung in frankfurt am main i,  
melanie hofmann in frankfurt am main iii, nina scharf bei 
dem h.b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für 
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den hessischen Justizvollzug –, diana grune, ines harnisch, 
daniela hiegemann und swantje Weber bei dem h.b. Wag-
nitz-seminar/Außenstelle vcc frankfurt, sarah-Lena bock  
und christina schlitt bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außen- 
stelle vcc nordhessen und daniela bach in Wiesbaden;

zum obersekretär : sekretär Jörg Kleber bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außen-
stelle vcc nordhessen und stefan Lohr in Limburg;

zur obersekretärin
im Jvd : obersekretäranwärterin im Jvd sabrina schilling und tanja 

sonnabend in frankfurt am main iii – beide unter berufung in 
das beamtenverhältnis auf probe –;

zum obersekretär
im Jvd : obersekretäranwärter im Jvd emanuel doepp, Alexander 

Kaszewko, gerry-Wayne morrison und Leif Wagner in butzbach, 
Kemal deniz Özcamca und björn rosenberger in darmstadt – 
fritz-bauer-haus –, Abdelkarim bechari, slawa harder, robin 
schröder, heiko stickler, marc Weckert, Klaus Jürgen Wiche 
und martin horst zischka in frankfurt am main i, Larry cannon, 
Andre Kohl und heinrich paul in frankfurt am main iv – gustav-
radbruch-haus –, mathias heise und Andre John in Kassel i, 
dennis Klebach in Limburg, thorsten hummel, markus Kölsch 
und Jan schätzke in Weiterstadt sowie Andreas Krell in Wies-
baden – sämtlich unter berufung in das beamtenverhältnis auf 
probe –;

zum oberwerkmeister :  beschäftigter im Werkdienst Alexander Klos in frankfurt am 
main iii – unter berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zur Krankenschwester : beschäftigte im Krankenpflegedienst britta stopperka in Weiter- 
stadt – unter berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zum Krankenpfleger : beschäftigter im Krankenpflegedienst dominic hitz in butz-
bach – unter berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zur obersekretär-
anwärterin im Jvd : beschäftigte im Jvd Anika höhne in darmstadt – fritz-bauer-

haus –, Avan Abouk in frankfurt am main i, monika fusko und 
Jessica mohr in frankfurt am main iii, Alina geier in Weiterstadt, 
patricia Witter in Kassel i und mary schönenberg in Kassel ii – 
sozialtherapeutische Anstalt – – sämtlich unter berufung in das 
beamtenverhältnis auf Widerruf –;

zum obersekretär-
anwärter im Jvd : beschäftigter im Jvd marcel schleicher in dieburg, martin 

hecht und nick Jöckel in frankfurt am main i, navid dastborzo 
in frankfurt am main iv – gustav-radbruch-haus –, florian 
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diegelmann und mario henkel in hünfeld, bernhard müller in 
Limburg, christian Kohlus in Weiterstadt,

viktor moosmann in butzbach, marc debus, björn peter hep-
pe, christoph Klapp, mario mielke, manuel müller, gerrit re-
inke und rene dennis reinke in Kassel i, patrick büscher und  
daniel Wiegand in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –  
– sämtlich unter berufung in das beamtenverhältnis auf Wider-
ruf –.

psychologierätin Angela-cathrin schlosser in butzbach und Kristina hick in rocken-
berg, inspektorin sandra Lotz in rockenberg, inspektor Klaus Ackermann in Kassel i 
und dirk Krimmel in rockenberg, obersekretärin im Jvd Julia horchler in frankfurt am 
main i, Kristin giannopoulos in frankfurt am main iii, Janine helfenritter in Kassel i, Lisa  
barfuss und Jane mann in Wiesbaden, obersekretär im Jvd manuel eckhardt, markus geis 
und Andre Wetzel in darmstadt -fritz-bauer-haus-, marco herteux und michael schnarr in 
dieburg, mario burkart und timo voos in frankfurt am main i, maurice höltge und daniel 
manfred müller in frankfurt am main iii, markus führer und Alexander habeck in Kassel i, 
Andreas Lemmer und daniel salomon in rockenberg, viktor drehling und sven mamerow in 
schwalmstadt, nils brückheimer in Weiterstadt, oberwerkmeister michael ewald sanker in 
butzbach, sven nickels in darmstadt – fritz-bauer-haus –, daniel schatz in Kassel i, mario 
götzmann und marcus nolte in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, Krankenschwest-
er christiane Kohnen in frankfurt am main i, Krankenpfleger michael Keipert und christian 
zimmer in frankfurt am main i, sekretärin sandra sauer in darmstadt – fritz-bauer-haus –,  
michaela Jung in frankfurt am main i, melanie hofmann in frankfurt am main iii, diana grune, 
ines harnisch, daniela hiegemann und swantje Weber bei dem h.b. Wagnitz-seminar/
Außenstelle vcc frankfurt, sarah-Lena bock und christina schlitt bei dem h.b. Wagnitz-
seminar/Außenstelle vcc nordhessen, daniela bach in Wiesbaden, sekretär Jörg Kleber 
bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außenstelle vcc nordhessen und stefan Lohr in Limburg  
wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
regierungsoberrätin tina scholz v. d. JvA frankfurt am main iii a. d. hessische ministe-
rium der Justiz, für integration und europa, regierungsoberrat Klaus-dieter vogt v. d. JvA 
Weiterstadt a. d. JvA frankfurt am main iii, psychologieoberrätin esther fuchs-Jürgens 
v. d. h. b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug 
– a. d. hessische ministerium der Justiz, für integration und europa, regierungsrat dr. 
gunter fleck v. d. JvA Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt – a. d. JvA hünfeld, ober-
inspektorin christine Köhler v. d. JvA frankfurt am main iii a. d. sozialgericht fulda und 
claudia soose-gaebelein v. d. JvA Kassel i a. d. JvA Kassel ii – sozialtherapeutische 
Anstalt –, oberinspektor falk müller-Jäger v. d. h.b. Wagnitz-seminar/Außenstelle vcc  
frankfurt a. d. JvA frankfurt am main iii, inspektor guido gottschalk v. d. JvA frankfurt 
am main i a. d. JvA frankfurt am main iii, diplom-psychologin dr. sandra budde v. d. 
JvA rockenberg a. d. h.b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug –, hauptsekretär im Jvd Andreas mandler v. d. JvA rockenberg a. d. JvA 
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gießen, obersekretärin im Jvd Julia horchler v. d. JvA Wiesbaden a. d. JvA frankfurt am 
main i.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Leitender regierungsdirektor Wilfried heinrich in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –,  
psychologiedirektor detlef sturhahn-betsch in schwalmstadt, oberamtsrätin gabriele 
fischer in darmstadt – fritz-bauer-haus –, Amtsrat rainer sonnenschein in Kassel ii – so-
zialtherapeutische Anstalt –, Amtmann Arno conrad in Weiterstadt, technischer Amtmann 
erhard temme in Kassel i, oberinspektor valentin Künzl in gießen und Wolfgang pfis-
terer in Wiesbaden, Amtsinspektor im Jvd günter braun und Karl-Ludwig ober in dieburg, 
Arnold Kuhn und Joachim thunack in frankfurt am main i, günther heß, heinz Jürgen 
Klinger, manfred rohrig, herbert siebold und bernhard Weimert in Kassel i, heinrich ide 
in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, hagen-michael engelhardt, heinrich grau 
und hans Jochen Kratochwile in schwalmstadt, bernd gronemeyer und Axel Jacobi in 
Wiesbaden, hauptsekretär im Jvd Lutz tischler in Weiterstadt, stationsschwester sabine 
Kipper in Weiterstadt, obersekretär im Jvd Kai fischer in Weiterstadt.

S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichen Anforderungsprofil auszurichten.

 2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 3. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichstführender richter –

bei dem Amtsgericht frankfurt am main (r 2).
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die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 4. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichstführender richter –

bei dem Amtgsgericht frankfurt am main (r 2), 
die oder der mit teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstest tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 5. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender richter –

bei dem Amtsgericht friedberg (hessen) (r2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten;

 6. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht frankfurt am main;

hauptamtliche Lehrkraft am studienzentrum der finanzverwaltung und Justiz roten-
burg an der fulda, hessische hochschule für finanzen und rechtspflege – fachbereich 
rechtspflege – (r 2) –.

zu den Aufgaben der Lehrkraft gehört auch die vertretung des fachbereichsleiters.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 7. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht Korbach.

die stelle ist ab sofort zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 7 wird erwartet, dass die be-
werberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:

– pflichtbewusstsein

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– flexibilität

– initiative

– besonders gute Auffassungsgabe

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Kostenbewusstsein
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II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung

– mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft

– fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen

– fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz

– fähigkeit zum vorbild

– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick

– befähigung zur personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz

– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen

– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen

– befähigung zum sachgerechten personaleinsatz

interessierten frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die übernahme der stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

 8. eine oberstaatsanwältin – als Abteilungsleiterin und als ständige vertreterin einer Lei-
tenden oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts – oder einen 
oberstaatsanwalt – als Abteilungsleiter und als ständiger vertreter einer Leitenden 
oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts –

bei der staatsanwaltschaft marburg (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 8).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 9. eine richterin oder einen richter

am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1 ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Sozialgerichtsbarkeit

 10. eine richterin oder einen richter

am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem dienstweg zu richten:

zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5., nr. 6, nr. 8, nr. 9 und nr. 10 binnen drei Wochen an das 
hessische ministerium der Justiz, für integration und europa;

zu nr. 7 binnen eines Monats an den direktor des Amtsgerichts Korbach zu richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis 6 und Nr. 8 bis Nr. 10 auf even-
tuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine 
an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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H I N W E I S E

Amtliches Verzeichnis hessischer Verwaltungsvorschriften

– Neues Gültigkeitsverzeichnis 2014 –

das „Amtliche verzeichnis hessischer verwaltungsvorschriften – gültigkeitsverzeichnis –“ 
erscheint am 17. februar 2014 in 44. Auflage.

das gültigkeitsverzeichnis weist entsprechend dem Auftrag des gemeinsamen runderlas-
ses des ministerpräsidenten und der ministerinnen und minister zur einführung eines Leitfa-
dens für das vorschriften-controlling vom 8. märz 2012 (stAnz. s. 354) die fundstellen der 
am 1. Januar 2014 geltenden verwaltungsvorschriften aus, so weit sie bis zum 31. dezember 
2013 in einem der drei Amtsblätter veröffentlicht sind und der erlassbereinigung unterliegen. 
das verzeichnis ist nach der systematik des elektronisch geführten fortführungsnachwei-
ses (ffn) nach sachgebieten und innerhalb der sachgebiete chronologisch gegliedert; eine 
zusätzliche zugriffsmöglichkeit bietet das ausführliche sachregister. zusammen mit den im 
Laufe des Jahres 2014 erscheinenden Amtsblättern ermöglicht somit das gültigkeitsver-
zeichnis einen schnellen und zuverlässigen zugang zu den veröffentlichten verwaltungsvor-
schriften der ressorts.

das gültigkeitsverzeichnis wird als beilage zum staatsanzeiger für das Land hessen her-
ausgegeben. die Abonnenten des staatsanzeigers erhalten das gültigkeitsverzeichnis ohne 
gesonderte bestellung im rahmen der bezugsbedingungen ohne zusätzliche berechnung. 
bezieher des staatsanzeigers werden daher gebeten, das ausgelieferte verzeichnis auf alle 
fälle zu behalten; portokosten für rücksendungen übernimmt der verlag nicht.

neben der Abonnementsbelieferung kann das gültigkeitsverzeichnis auch weiterhin als ein-
zelexemplar bezogen werden; der bezugspreis beträgt zuzüglich versandkosten und mehr-
wertsteuer 13 euro.

bestellungen sind unmittelbar an den verlag chmielorz gmbh, marktplatz 13, 65183 Wies-
baden, zu richten.
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